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Unterstützung der iranischen Zivilgesellschaft

Eingereicht von: Aussenpolitische Kommission NR

Einreichungsdatum: 22.11.2022

Eingereicht im: Nationalrat

Stand der Beratung: Motion an 2. Rat

Eingereichter Text
Der Bundesrat wird beauftragt, Massnahmen soweit sinnvoll und angemessen zu ergreifen, um die iranische
Zivilgesellschaft in ihrem Kampf für Frauen- und Menschenrechte zu unterstützen.
Zudem wird der Bundesrat beauftragt, die aufgrund der Menschenrechtsverletzungen im Iran von der EU
beschlossenen Sanktionen gegen Mitglieder des iranischen Regimes vollständig zu übernehmen.

Eine Minderheit der Kommission (Nidegger, Büchel, Estermann, Grüter, Köppel) beantragt, die Motion
abzulehnen.

Stellungnahme des Bundesrates vom 15.02.2023
Der Bundesrat verurteilt die Gewaltanwendung der iranischen Sicherheitskräfte im Zusammenhang mit den
Protesten. Auf die jüngsten Entwicklungen im Iran hat die Schweiz mit mehreren diplomatischen
Interventionen auf bilateraler und multilateraler Ebene reagiert. Das EDA hat die unverhältnismässige
Gewaltanwendung der iranischen Sicherheitskräfte mehrfach verurteilt. Es hat den Iran verschiedentlich
aufgerufen, die Menschenrechte zu achten, insbesondere die Rechte von Frauen und Mädchen sowie das
Recht auf Leben und auf Meinungsfreiheit. Im Jahr 2022 intervenierte der damalige Bundespräsident Ignazio
Cassis zweimal persönlich bei Präsident Raisi. Angesichts der schweren, anhaltenden
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Demonstrationen unterstützte die Schweiz eine
Resolution zum Iran, die am 24. November 2022 an der ausserordentlichen Tagung des
Menschenrechtsrates verabschiedet wurde. Sie sieht die Einsetzung einer Ermittlungsmission vor, die die
Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und Beweise dafür sammeln soll.
Zudem führt das EDA einen Menschenrechtsdialog mit dem Iran. Es nutzt dazu den guten Zugang zu den
iranischen Behörden. Im Rahmen dieses Dialogs werden Einzelfälle, insbesondere von
Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidigern und von Personen, die zum Tod verurteilt
wurden, obwohl sie zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, offen diskutiert und auch bei hochrangigen
bilateralen Treffen angesprochen.
Die direkte Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich für die Menschenrechte
einsetzen, ist derzeit mit erheblichen Risiken verbunden, da Vergeltungsmassnahmen gegen sie ergriffen
werden könnten. Die Schweiz hält sich an das Vorsorgeprinzip und arbeitet bei ihrem
Menschenrechtsengagement im Iran mit internationalen Organisationen zusammen. Konkret unterstützt das
EDA im Iran Projekte der UNICEF und des Hochkommissariats für Menschenrechte im Bereich der
Jugendjustiz. Diese zielen unter anderem darauf ab, den Zugang zur Justiz für Minderjährige, einschliesslich
Mädchen, zu verbessern und ein Hinrichtungsmoratorium für Personen zu erreichen, die zum Tatzeitpunkt
minderjährig waren. Die Schweizer Botschaft in Teheran unterstützt zudem NGO-Projekte in den Bereichen
Entwicklung, humanitäre Hilfe und menschliche Sicherheit, die der Bevölkerung im Iran zugutekommen.
Das für Sanktionen zuständige WBF hat in Absprache mit dem EDA Anfang November 2022 entschieden, die
neuesten Sanktionen der EU gegen den Iran in Bezug auf die Lieferung von Drohnen nach Russland zu
übernehmen, nicht aber diejenigen im Zusammenhang mit den aktuellen Protesten. Der Entscheid wurde
unter Einbezug aller innen- und aussenpolitischen Interessen der Schweiz gefällt, darunter auch die guten
Dienste der Schweiz im Iran. Die Schweiz ist bestrebt, den kritischen Dialog mit der iranischen Regierung
weiterzuführen. Der Bundesrat ist der Ansicht, dass sich die Schweiz auf der Basis ihrer
Schutzmachtmandate und der damit verbundenen besonderen Rolle im Verhältnis zum Iran direkt und
glaubhaft für die Menschenrechte und die Stabilität in der Region einsetzen kann. Der Bundesrat ist der
Meinung, dass diese Rolle gerade in der aktuellen schwierigen Lage höher zu gewichten ist als der mögliche
Effekt zusätzlicher Sanktionen, zumal der Iran bereits stark sanktioniert ist und die Schweiz diese Sanktionen

28.05.2023 22.4278 Motion 1/2



Die Bundesversammlung – Das Schweizer Parlament
Curia Vista – Die Geschäftsdatenbank

fast vollständig übernommen hat. Die Abwägung der Vor- und Nachteile dieser Politik gehört zu den
Grundaufgaben der Aussenpolitik und ist immer wieder von neuem vorzunehmen.

Antrag des Bundesrates vom 15.02.2023
Der Bundesrat beantragt die Ablehnung der Motion.

Chronologie
09.03.2023 Nationalrat

Annahme

Zuständigkeiten
Behandelnde Kommissionen
Aussenpolitische Kommission NR (APK-NR)
Aussenpolitische Kommission SR (APK-SR)

Zuständige Behörde
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)

Weitere Informationen
Behandlungskategorie
IV

Erstbehandelnder Rat
Nationalrat

Links
Weiterführende Unterlagen
Amtliches Bulletin | Abstimmungen NR
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https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-amtliches-bulletin#k=PdAffairId:20224278
https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/abstimmungen/abstimmungs-datenbank-nr?BusinessNumber=22.4278
https://www.parlament.ch/DE/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20224278
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